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er Wald ist ursprünglichauch bei uns eines der schwersten
Kulturhemmnisse gewesen. Er bedeckte zu Anfang
unserer Zeitrechnung, nur spärlich unterbrochen von

Lichtungem fast die ganze Fläche Deutschlands. So

berichten uns mit deutlichem Schaudern die sonnegewohnten Römer.

Axt und Feuer mußten für pflug und Sense Raum schaffen:
Das Bedürfnis nach Nahrung sür Mensch und Vieh zwang zur

Vernichtung des Waldes, der immer noch im Überfluß vor-

handen blieb.

Gingen Kriege und Seuchen über das Land, fehlten die

fleißigenHände, den Acker zu stürzen, die Wiese zu mähen, dann

erwuchs wieder Wald aus den vom Menschen und seinen Herden
verlassenen Boden.

»Wenn die Menschen Deutschland verließen, so würde dieses
in 100 Jahren ganz mit Holz bewachsen sein« — so sagt Heinrich
Cotta. Den Beweis für die Richtigkeit lieferte im großartigen

Maßstabe der dreißigjährige Krieg, der Bevölkerungszahh Wohl-
stand und Kultur in Deutschland um zwei Jahrhunderte zurück-

warf und in dessen Verlauf ungezählte Dorfsluren wüste und zu

Wald wurden. «Unglüch und Holz wachsen alle Tage-C Sicherlich

hat dieses Sprichwort des waldfeindlichen Bauern auch für West-
preußen Geltung gehabt, das zwar vom ZOjährigen Kriege nicht
zu leiden hatte, aber allein in dem sogenannten lsiährigen Kriege
(1454—-1466) nach einer wohl übertriebenen überlieferung1800

verwüsteteDörser, über 1000 zerstörteKirchen zählte und vorher
wie später nur allzu häufig von der Kriegsfurie und dem «großen
Sterben« heimgesucht worden ist 1).

l) Simon Grunaus Thronica 1526: In Preußen sind auch von Natur

Heidewälder zu Z Meilen breit- zu 10 Meilen lang mehr weniger- wie es

kommt, und sonst viel Büsche- die da sind gewachsen auf verstörten Mit-fern
durch Kriege und Versterbung der Kcherleute.
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Die Brüder vom deutschen Hause oder, wie sie sich später

nannten, Areuzherren deutschen Ordens, entsalteten in den von

ihnen eroberten preußischenLanden eine großartige Besiedelungs-
tätigkeit. Ie besser der Boden, je stärker die Volkszunahme und

der Zustrom der Kolonisten, desto mehr wurde die Waldsläche
verringert.

Das bekannteste Beispiel ist die Eindeichung und Entwässerung
der Werber (um 1283 unter Meinhard von Quersury — ein

Aulturwerlt ersten Ranges, das allein den Ordensrittern ein un-

vergängliches Gedächtnis sichern würde. Davor war die ganze

weichsel-Jiogat-Niederung ein großer Vruchwald, in dem nur fünf
Vörser vorhanden gewesen sein sollen1). Aus dem kaum be-

wohnten Wald und Sumpf schusen die Ordensritter einen blühenden-
dicht bevölkerten Landstrich. Nur in den Niederungen außerhalb
der werderdeiche erhielt sich Wald. Ortsnamen wie Glierwald,
Aerbswalde deuten aus sein früheres Vorkommen, heute ist er

auch dort geschwunden.
Dem Orden als Landesherrn blieben trotz tatkräftiger Be-

siedelung noch große Liegenschastem namentlich auch umsangreiche
waldungem der Grundstock unserer heutigen Staatssorsten. wenn

auch von einer eigentlichen Forstwirtschaft kaum die Rede sein
kann, so war doch die Ausnutzung der Ordenswaldungen ge-

regelt nicht nur zur Deckung des eigenen Vedarss an Nutz- und

Brennholz, sondern auch zum Betriebe eines anscheinend nicht un-

bedeutenden Holzhandels Für die einzelnen Aomtureien waren

Ritterbrüder als «Waldmeister« bestellt, welche dem «Waldamt«

vorstanden, so in Christburg, Tuchel, Schlochau, in Sulmin sür
die Aomturei Danzig, in Venhof sür die Komturei Marienburg
u. a. m. Nach den übergabeverzeichnissenim Ämterbuch des

deutschen Ordens hatten die Waldämter ein reiches Inventar an

Vieh, Getreide, Lebensmitteln, wie Rauchsleisch, Speck- Vier-

Salz usw. und an Geräten, unter denen Äxte,Hohläxte, Spieße-
Wildgarne- Iischnetze nicht fehlten. Der Waldmeister verwaltete

auch die Jagd und Fischerei.

1) Simon Grunau, Thronica sol. 111a.
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Die somturei Danzig hatte einen Holzhof für Brennholz —

buchen und erlen Holz wird erwähnt —- und einen Zimmerhof
(Ämterbuch).

In den Rechnungen des Ordensfchatzmeifters, dem sogenannten
Treleerbuch, sind uns Preise für Holz und Kosten der Ilöfzerei

überliefert. Danach müssen die Holzpreise nicht sehr viel niedriger

gewesen sein als im Beginn des 19. Jahrhunderts, 400 Jahre
später.

Im Walde wurde eine ausgedehnte Bienenzucht getrieben,
der Beutnerzunft waren besondere Handveften erteilt.

B.
1466 wurde der König von Polen Herr über das Ordens-

land und Herr der Güter und Waldungen des Ordens.

Die Verwaltung dieser Liegenschaften lag neben der Landes-

verwaltung und gewissen Arten der Gerichtsbarkeit in der Hand
der Starosten, capitunei.

Das Land war eingeteilt in die drei Wohwvdschaften oder

Palatinate Pommerellem Marienburg, Culm, und in diesen weiter

in 40 Starosteien, welche nach Grösze wie nach Umfang der mit

ihnen verknüpften Rechte und Pflichten sehr verschieden waren.

Die Wonwoden und die ihnen beigeordneten Flastellane in Culm-

Glbing und Danzig bezogen kein Gehalt, fondern die Einkünfte

bestimmter Starosteien, ebenso waren die Starosten lediglich an-

gewiesen auf die Einkünfte ihres Perwaltungsbezirks. Häufig
wurden Starosteien verpfändet oder zur Belohnung geleisteter

Dienste als Gratialgüter — panes bene merentium — verliehen.
Die Starofteien, wie alle übrigen staatlichen Ämter konnten in

Polen nur mit Adeligen und sollten in »Polnisch-Preufzen« nach

dem privilegium incotsporatjonis 1454 nur mit Gingeborenen

besetzt werden. Das Privileg wurde aber bald und häufig verletzt.
Das Wahlkönigtum mit seinem Kronenfchacher und Partei-

wesen, die soziale Trennung des theoretifch völlig gleichberechtigten
Adels in wenige mächtige und reiche Familien einerseits und die

wirtschaftlich von ihnen abhängige arme Schlachta andererseits-
der Mangel jeglicher überwachungund des Gefühls der Verant-

wortlichkeit gegenüber der Allgemeinheit, alles dies führte dazu-
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dafz die Starofteien als einträgliche Pfründen den herrschenden
Familien und ihren Anhängern zufielen und während der vielleicht

kurzen Zeit des Befitzes nach Möglichkeit ausgebeutet wurden. Es

galt eine tunlichst zahlreiche Gefolgschaft von Schlachtschitzen zu

unterhalten und durch Verleihung von Privilegien an sich zu feffeln.
Hierbei mußte vor allem der Wald herhalten.

Bei der Verwaltung der Starosteiforften war von einer plan-
mäßigen Wirtschaft, irgend einer Kontrolle, von Forftetats und
Forstrechnungen nicht die Rede. Der Wald war einer schranken-
losen Nutzung auf Gnade und Ungnade ausgeliefert.

Bei der Befitzergreifung 1772 waren polnische Forstbeamte-
Oberwarte und Waldknechte- vorhanden; nach damaligen preußi-

fchen Begriffen den Hegemeistern und Unterförftern entsprechend.
Für einzelne ,,Beritte« waren auch »Förster« nach damaligen

Preufzifchen Begriffen — wir würden heute fagen Oberförfter —

angestellt. Es scheint aber, dafz eine eigentlich verwaltende Tätig-

keit von keinem dieser Beamten gefordert wurde.

Dagegen haben wir vollständige Nachrichten über die Be-

foldungsverhältnisfe aus der Zeit der Preufztfchen Besitzergreifung.
Der Förfter, also unser jetziger Oberförster, hatte 40 Taler

bar, Dienftwohnung- einige Morgen Land und Wiese, Stubben

und Leseholz frei; als Anweifegeld 1X20von allen Holz-Aaufgeldern.
Der Unterförfter, unser ietztger Förster, 10—24 Taler bar

aufzer dem Anweifegeld, meist Dienftwohnung, Stubben und Leie-·

holz, einige Morgen Land oder ein Deputat von 4—8 Scheffel
Roggem 11X2—Z Scheffel Gerste, 1X2—2 Scheffel Weizen, l-2 Scheffel
Erbfem Vc Scheffel Rübsaat zu öl- 2—4 Tonnen Bier, 1X2Schwein-

meift auch Butter- Salz- Käfe, Buchweizen und einen Küchen-

garten (,,Gek«o·ch«),oder er erhält weiter nichts als eine Hufe Land

und hat dann manchmal den Bierschank dabei.

Der wesentliche Teil des Einkommens der Oberförster und

Förster war das Anweisegeldz den Holzverkauf fo weit wie möglich

zu steigern, lag im Interesse der Beamten — ein weiterer Anlafz
zu schonungsloser Ausnutzung des waldes.

Das Starkholz, was irgend an die Flöfzftrafzen gebracht
werden konnte, wurde als «Aaufmannsgut« nach Dunzig ver-

kauft. Nach Ausweis der Schleufengelder, die in die Staroftei-
kasse flosfen, müsfen auf dem Schwarzwasfer in manchen Jahren
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12-18 000 Stück Bauholz geslöszt worden sein, viel mehr als

jemals in Preußischer Zeit. Bei der Besitzergreifung 1772 wurden

10400 Stück Bauholz und 26 Schock Bretter auf dem Schwarz-

wasser von den Preußen beschlagnahmt.
»

Die zu Rast-, Lese- und Lagerholz Berechtigten und Ein-»

gemieteten nahmen sich nach Willkür. Es waren keine bestimmten

Holztage angesetzt, sondern alle Tage stand der Wald offen.
Berechtigungen wurden leichtherzig vergeben und große Flächen

zu vorübergehendem Ackerbau als ,,Scheffelplätze« meist gegen

Naturalabgaben ausgetan. Es war dies ein Raubbau schlimmster
Art- der die aufgesammelte Bodenkraft in wenigen Ernten ent-

nahm und besonders in der Nähe der Ortschaften zum Niedergang
des Waldbodens führte.

Die Teerbrenner zahlten 1772 einen Iahreszins von 5 bis

16 Talern oder für jeden Brand 1—11X3 Taler und mußten

außerdem 1—Z Tonnen Teer aufs Schloß liefern. Dafür stand

ihnen frei, so viel Holz zu nutzen als sie wollten. Sie be-

schränkten sich aber nicht auf die mühsam zu rodenden Stubben,

sondern fällten ganze Stämme- nachdem sie vorher mit dem

,,Schmeckhieb«, einem Einhieb mit der Axt, festgestellt hatten, ob

das Holz auch die gewünschte kienige Beschaffenheit habe.
Wo auf andere Weise ein Geldertrag nicht zu erzielen war-

wurde der Wald niedergelegt und zu Asche gebrannt- die in den

Danziger und Elbinger Bottaschefabriken weiter verarbeitet wurde,

deren Erzeugnis einen wichtigen Artikel des Danziger Handels nach

England, Frankreich und den Niederlanden bildete.

Einen erheblichen Anteil an den Einkünften aus dem Walde-

ia in vielen Fällen einen Ertrag, welcher demjenigen der Holz-

nutzung gleichkam, lieferte die Bienenzucht. Jioch im Iahre1778
ist in der Forstrechnung des Schlochauer Reviers der Beutnerzins
mit 500 Taler so hoch wie der Ertrag der ganzen Holznutzung.
Die Beutner waren zünftisch zu einer Brüder-schrittorganisiert-

hatten, wie schon in der Ordenszeit, ihre besonderen Gerechtig-
keiten und waren zum Schutze der Forsten verpflichtet; es war

aber der Bock zum Gärtner gemacht. (Beutner-Gerechtigkeit des

Forstamts Schwetz vom 19. Juni 1688). Die Beuten, Bienen-

wohnungen, wurden in starken Kiefern durch Ausstemmen von

Höhlungen angelegt, welche ein aufgenageltes Splifzbrett mit
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Flugloch nach außen abjchloß. Die Hauptfutterpslanze für die

Bienen war das Heidekraui. Jm Schirm des vollen Kiefern-
bestandes mit Wachholder- und Laub-Unterwuchs gedeiht es nicht.

Daher war die Bernichtung des heranwachsenden geschlossenen
Bestandes durch Feuer eine regelrechte und den Beutnern er-

laubte Maßnahme. Sie waren nur gehalten, vor dem Tage
Alberti (8. April) und unter genügendem Aufgebot von Menschen
zu brennen- Und ihr eigenes Interesse ersorderte, daß die Brände

keine große Ausdehnung erhielten. Besten Falles aber wurde

bei dem ins Große gehenden Betriebe der Beutnerei — noch
im Jahre 1802 wurden im Forstberitt Schweiz 2520 Beutkiefern
gezählt — der Wald durchsetzt von zahllosen Brandblößen, seine
Bodenkraft zerstört und durch stets wiederkehrende Bernichtung
der jungen Bestände die nachhaltige Holzerzeugung beeinträchtigt.

Schrankenlos wurde die Waldweide ausgeübt. Ob zu Recht-
darum hatte sich, wie in den Revifionsprotokollen des Preußischen

Oberforstmeisters vom Jahre 1772 und 1773 immer wieder fest-
gestellt wird, niemand bekümmert.

Für die Geringschätzung des Waldbesitzes ist bezeichnend die

Tatsache- daß nirgends eine Flächenseststellungvorgenommen war-

und das Fehlen jeder Karte.

Jammervoll war der Zustand des Landes, als es 1772 von

Friedrich dem Großen in Besitz genommen wurde; man ver-

gleiche die in großen markigen Zügen gegebene Schilderung in

G. Fretztags Bildern aus der deutschen Vergangenheit Jammervoll

war auch der Zustand des Waldes, von dem uns die leider nur

für den Marienwerderer Bezirk erhaltenen Revisionsprotokolle
des PreußischenOberforstmeisters vom Jahre 1772 und 1773 ein

anschauliches Bild geben.
An den flößbaren Wassern, insbesondere der Drewenz und

dem Schwarzwasser, an allen dem Handelsverkehr erreichbaren
Orten sind die Heiden nach dem Ausdruck des Oberforstmeisters
v. Seydlitz »durch die Flöße nach Danzig stark ausgehöltzet, be-

sonders aber vom Bauholz gar sehr entblößet«. Der Stratzewoer
Wald1) enthält nur Stubben und einige junge Kiefern von

Armsdicke. Der Honigfelder Wald1) ist »von der vorigen Herr-

I) Bei Stuhm.
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fchaft mit guter Hülfe der beizden Unterförfter« fast gänzlich

ausgehauen. So geht es fort. Fast alle Reviere sind über Ge-

bühr ausgeholzt und enthalten überwiegend nur Vrennholz und

schlechtes Gesträuch. «Flaufmannsgut«- d. h. Rahmen- (Schneide-

blöclee), Mastew und Spierenholz, ist fast nirgends mehr vor-

handen.
Zahlreich und zum Teil von unabsehbarer Ausdehnung sind

die Brandflächen und Brandblößem namentlich in der Tuchler

Heide mit ihrem dürren Sandboden.

überall sind die Grenzen nicht bestimmt- ohne Zahl sind die

Grenzstreitigkeitem
Die Jagd ist sehr schlecht. Von dem mehrere Quadratmeilen

großen Straßburger Walde heißt es in dem Protokoll (1772):
»An Wildpreth ist in diesen ziemlich weitläuftigen . . Forsten

nichts vorhanden, weil in vorigen Zeiten jeder nach Belieben

darinnen gejaget hat: Iortanhero ist denen Forstbedienten auf
das Schärfste anbefohlen worden, dergleichen Unordnung nicht

mehr zu gestatten«.

Verwüstet, zerstört ist der Wald überall, wie das ganze

Land, das einst zur Ordenszeit ein Garten Gottes genannt wurde.

Kriege, Pest und polnische Wirtschaft haben es zur öde gemacht.

c.
So morsch war der Bau des Polenreichs, daß die Besitz-

ergreifung durch Friedrich den Großen ohne jeden Kampf- fast

ohne jede Erschütterung fichvollzog. 1771 fchon hatte Friedrich dem

präsidenten von Domhardt in Warienwerder seine Instruktionen
erteilt- wonach dieser sorgsam die Organisation des Landes und

der Verwaltung vorbereitete.

Am 27. September 1772 huldigten im Conventsremter zu

Marienburg die Stände dem neuen Herrn.
Von dem neugewonnenen Land wurden die Ämter Sauen-

burg und Bütow zu pommerm das Grmland zu Ostpreußen

geschlagen, der Rehedistrikt abgezweigt. Es war damit ein Gebiet

abgegrenzt, in dem deutsche und polnische Nationalität in etwa

gleichmäßigerWischung fich die Wage hielt. Hinzugefügt wurden

als altpreußischerSauerteig die Kreis e Marienwerder und Rosenberg.
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Die neue Provinz, vom Könige 1773 »Westpreuszen« ge-

nannt, wurde der Verwaltung der Kriegs- und Domänenkammer

in Marienwerder unterstellt, die von dem Könige unmittelbar

ressortierte.
Die Starosteigüter wurden eingezogen. Die dazu gehörigen

Waldungen sind der Hauptteil der heutigen Staatsforsten. Den

bisherigen Inhabern gewährte der König eine billige Entschädigung-
dagegen beliesz er die sogenannten Gratialgüter, d. h. solche, die

wegen besonderer geleisteter Dienste auf bestimmte Jahre oder

Geschlechtsfolgen übertragen worden waren, den Besitzerm sofern
die in der Derschreibung festgesetzte Zeit noch nicht abgelaufen
war. Später, nach Ablauf dieser Fristen, wurden nur wenige

dieser Güter eingezogen, die Mehrzahl hingegen nach Ablösung
der auf ihnen ruhenden besonderen Abgabe, der Quarte, an die

bisherigen Inhaber zu adligen Rechten ausgegeben.
Ferner wurden 1773- dem damaligen Zuge der Zeit folgend-

die geistlichen Vesilzungen eingezogen mit «Ausnahme derer ge-

ringen und Dorf-Pfaffen«, ,,damit die geistlichen Herren durch
deren Vewirtfchaftung nicht distrahiret, und von Ihren geistlichen
Verrichtungen um so weniger behindert werden möchten.« Als

Entschädigung wurden jährlich 50 Z von demjenigen Reinertrage
in Gelde ausgezahlt, den die Klassisikationshommission bei ihrer
ersten Abfchätzung festgestellt hatte.

Iorsten wurden eingezogen von dem Kloster Oliva, dem

Kloster pelplin (Reviere Vorkau und Wolsche = Romberg, Rath-
stube, Gichwald)- der Abtei 3arnowltz, dem Kloster 3uchau, dem

Kloster Carthaus, den Bischöflich Culmfchen Gütern im Kreise
Löbau (Görlitzer und Hartowilzer Wald), die BischöflichPlotzlab
schen und zu den Kapitelgütern gehörige Waldungen in der

Löbauer—Gegend,von dem Iesuiter-Kollegium in Schottland (Wälder
bei Gzapielken und Dber-Sommerhau), von dem Iesuiter-Kollegium
in Graudenz(Wälder beiSzeakowo und Swiercino), demVrigittinew
Nonnenleloster in Danzig.

Einen weiteren Zuwachs erhielten die Königlichen Domänen

durch den Anlean größerer Güter mit Wald, insbesondere aus

dem Fonds von 200000 Talern, den der König zur Unterhaltung
der Dollesschulen gestiftet hatte (Iteuhof und Ostrowitt); das Gut

Münsterwalde, von welchem die jetzige Obersörsterei gleichen
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Namens noch im Staatsbesitz geblieben ist, wurde 1778 zum

Ausgleich einer durch Grenzberichtigung herbeigeführten Einbuße
an Staatseinkünften eingekauft

Der ganze Königliche Grundbesitz wurde nach preußischen

Grundsätzen gesondert in Domänen und in Iorstem
Die Domänen wurden nach einjähriger Administration auf

jeweils drei Jahre verpachtet. Die Pächter waren fast stets zugleich
Verwalter der Domänenämter, die »Beamten« Icaf åxoxøiin

Die Staatssorften wurden in bezug auf Einnahmen- und

Ausgabenverwaltung wie alle Domänen des Staats der Kriegs-
und Domänenleammer, in bezug auf forsttechnischeAngelegenheiten-
Iagd und zum Teil auch Iorftstrafgerichtsbarlteit dem bei der

Kammer angestellten Oberforstmeister unterstellt und in 16 Forst-
beritte1) eingeteilt- die mit je einem Iörfter — wir müßten heute

sagen Oberförster — besetzt werden follten. Tatsächlich ist erst

allmählich die volle Zahl der Oberförfter erreicht worden. 1773

waren es erst acht; ganz Pomerellem also ganz Weftpreufzen
westlich der Weichsel, hatte drei Oberförster; der Oberförfter
in Schlochau hatte ein geradezu ungeheuerliches Revier von

350 000 Morgen.
Die Unterteilung der Iorstberitte in Schulzbezirlee («Reviere«

nach damaliger Bezeichnung) wurde zunächst unverändert so bei-

behalten, wie man sie aus polnifcher Zeit übernommen hatte.

Auch gingen die «Unterforftbedienten«, also Fürster und Wald-

wärter, fast sämtlich in den preufzifchen Dienst über und leisteten
den in der Iorftordnung für Ostpreuszen vorgeschriebenen Eid.

Die Zahl der Unterförster und Waldwärter betrug anfänglich
etwa 220.

Von allen Iorftbeamten hatten nur ganz wenige eine forst-
liche Iachbildung. Der posten des Oberforstmeisters wurde bis

Ende des 18. Jahrhunderts mit verdienten Stabsoffizieren, die

Oberförsterstellen gleichfalls in der Regel mit verabfchiedeten
Ofsizieren besetzt.

Welches forstliche Wissen bei der vorgesetzten Behörde vor-

handen war und von ihr bei den Oberförstern vorausgesetzt

1) CzichozimOliva, Aarthaus, Parchau, Anschau, Sobbowitz, Montan-

Tolkemit, Rehhof, Stuhm- Fehden, Strasburg, Läbau, Neuenbürg- Schwed-
Schlochau.
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wurde, geht aus einer vom Oberforstmeifter mitgezeichneten Ver-

fügung der Kammer hervor, in der «zur mehreren Direktion--

bemerkt wird, »daß der Ahorn-, auch Leinbaum genannt« —

also Spitzahorn — «weiße und braune Blätter hat«-.
Bei diesem tiefen Stande des forstlichen Wissens und Könnens

der Forstbeamten und bei der Größe der dem einzelnen zu-

gewiesenen Bezirke, die auch die beste Kraft lahmgelegt hätte,
kann es nicht Wunder nehmen, daß der Zustand der Forsten sich
nur langsam hob.

Immerhin wurde nach Möglichkeit Ordnung geschaffen. Die

Tage zur Entnahme des Rass-, Lese- und Lagerholzes wurden

aus zwei in der Woche beschränkt,Anweifezettel für die aus Holz
Eingemieteten nnd für die Teerbrenner eingeführt, die Schneide-
müller auf redliche Betriebsführung vereidigt, das Feueranmachen
im Walde untersagt, die jungen Anwüchse wurden in Hege gelegt
und durch Warnungstaseln geschützt, die Gutsuntertanen der

Domänenämter mußten beim Umpflügen, Umharken und Vesäen
der anzulegenden Schonungen die gehörigen Handleistungen tun-

die Vermessung der Forsten und ihre Einteilung durch Gestelle
in Zagen — Quadrate von 200 Ruten Seitenlänge — wurde

begonnen.
·

Bedeutende Altholzflächen, die wir jetzt nutzen, verdanken

der von Friedrich dem Großen angeordneten Saatkultur ihre
Entstehung, so allein in den Qberförstereien Wilhelmswalde und

Deutschheide 2000 hu Althölzer und sehr wertvolle, haubare Be-

stände der Obersörsterei Grünfelde.
So eingehende Fürsorge der große König, meist seiner Zeit

vorauseilend, aus die Forstwirtschaft seiner Lande verwandte: In

Westpreußen, seinem Sorgenkinde, hielt er sie ganz besonders
unter Augen.

Der Oberforftmeister hatte ihm alljährlich einen «Forstrapport«
einzureichen, aus dem der Grenzzustand der einzelnen Reviere und

die Menge des auf Blößen und Sandschellen ausgesäeten Samens

der verschiedenen Holzarten zu ersehen sein mußte. Eine besondere
Spalte des Schemas verlangte Auskunft darüber, ob auch der

Same durchgängig auf die ganze Fläche und nicht blos längs der

Wege gesäet war. Auf den Reisen zur jährlichen Revüe bei

Graudenz kam er regelmäßig durch die Tucheler Heide, «Aönigs-
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strasze« heißt jetzt noch im Wildunger Revier der Weg- den er

meistens benutzte. Dabei nahm er Gelegenheit, sich von dem

Zustand der Zorsten zu überzeugen. Iahlreich und zum Teil sehr
drastisch sind die Kabinets-Ordres, in denen er auf Grund seiner
Beobachtungen Anordnungen zur besseren Wirtschaft trifft.

So heißt es in einer AabinetsiOrdre vom Jahre 1782, welche
durch eine Reise des Königs in den NeumärkischenIorsten ver-

anlaßt und nach Westpreuszen zur Rachachtung mitgeteilt wurde:

—,,— habe ich wahrgenommen, dasz hier mit dem Holze sehr übel

umgegangen und sehr schlechtgewirtschaftet wird, dergestalt- dasz- wenn das

noch 4 Jahre so hingeht, von alle dem Holze garnichts mehr übrig ist. —-

Davon wird es denn kommen, dasz die Leute im Winter werden frieren
müssen, oder genötigt sehn, den Holzbedars von sehr weiten Gegenden mit

groszen Beschwerden und Kosten herzuholen. —

Hieran ist lediglich Schuld die grosze Regligence des Oberforstmeisters,
oder dessen- der seine Stelle versieht- Und auch der anderen Zorftbedientem
und fehlt es vornehmlich darin- dasz die Heiden nicht in ordentliche Schläge
eingeteilt werden, wie wir dies Höchstfelbstgleichwohl schon so oft und so
ernstlich befohlen haben, — sondern die Zürster lassen das Holz umhauen
ohne alle Ordnung und durcheinander weg, wie ihnen das gutdünket. —

Wir haben Höchsiselbstgesehen von der Zante, wenn man kommt
von Driesen her, da waren grosze Kiefern; dagegen aber fand sich darunter
viel junges Holz, das gut wächst und gut fortkommt; da haben sie die

großen Bäume- ohne das was zum Bauen gewesen, niedergehauen, und

diese haben jeder an 30 kleine Bäume niedergeschlagen. — Das ist ja eine

liederliche Wirthfchaft, und auf diese Weise müssen ja die Heiden ruinirt

werden, wenn auf das junge Holz nicht besser gesehen, und solches so
liederlicher Weise verdorben wird. —

Der Fürsten welcher das Revier hat, ist ein schlechter Kerl, so wie

auch, der von candsberg her, bis gegen die Tuchelfche Gegend das Revier

hat; diese beiden sind an der Verwüstung der dasigen Forsten Schuld, und

wenn darauf nicht gesehen und das junge Holz nicht nachgepflanzt und nicht
fortgehvlfen wird- — so muss ja notwendig alles ruinirt werden, und kann
kein Holz übrig bleiben; und haben Wir daher befohlen, das gedachte
beide Förfter sammt dem Oberforftmeifter- oder der- der dessen Amt ver-

sieht- arretirt werden sollen, und dasz von Berlin einer von der Kammer
und einer von der Justiz ohne Anstand dorthin geschickt werden soll, und

Die schärfsteUntersuchung wider sie wegen ihrer liederlichen Wirthschaft und

großen Regligence sofort anzustellen, --»—»—-»— ec.

(gez.) Friedrich.

Einführung einer schematifch, ohne Rücksicht auf Bestandes-
verhältnisse geordneten Schlagwirtschaft an Stelle des regellosen
plenterns, schnelle Wiederkultur aller Blöszen, Sparsamkeit im
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Holzverbrauch durch massiven Bau, wenigstens bis zum ersten
Riegel, durch Anlage lebender Hecken statt der Holzzäune, durch
Kontrolle der Freiholzabgaben u. a. m» besonders aber Anbau

der Sandschellen und derjenigen Flächen, auf denen ,,bei der

Acherkultur wenig Nützliches zu unternehmen steht«, wie es in

einem Erlaß vom 7. Juli 1775 heißt, das sind die Punkte, auf
welche er wieder und wieder hinweist. »Wenn meinen Bor-

schriften nachgelebt wird, muß die Tucheler Heide ganz West-
preußen mit Holz versehen können-O ist Friedrichs überzeugung.

Ein kompetenter Urteiler, der Obersorstmeister v. pannewitz
in Warienwerder, dem wir eine wertvolle Monographie über das

Forstwesen Westpreußens vom Jahre 1829 verdanken, ist über-

zeugt, daß der wenig befriedigende damalige Zustand der Forsten
unendlich besser hätte sein müssen, wenn Friedrichs des Großen

Anordnungen wirklich befolgt worden wären und, müssen wir

hinzufetzen, wenn es mit den vorhandenen Beamtenhräften und

Geldmitteln möglich gewesen wäre, sie durchzuführen.
Man hat von Friedrich dem Großen gesagt: Wäre er nicht

schon der Einzige genannt, man müßte ihn Friedrich den Erbauer

nennen.

Der Braheltanah von den polen oft geplant, ist von ihm in

einem Jahre gebaut und 1778 schon von Odernähnen befahren
worden.

Eulm, das zu verschiedenen Zeiten ganz auszusterben drohte-
1772 112 wüste Baustellen zählte und Häuser ohne Dach, Fenster
und Türen hatte, Deutsch Krone- Mewe, Gurzno, sind ebenso wie

Bromberg, Rahel, Schönlanke fast ganz auf seine Aosten ausgebaut.

Fast alle anderen Städte erhielten Bauhilfsgelder. Friedrich der

Große hat nachweislich — den Bau der Festung Graudenz nicht

gerechnet — die für damalige Verhältnisse ungeheure Summe von

7737 562 Talern für die Wiederherstellung Westpreuszens auf-
gewendet.

Bei seiner aufbauenden Tätigkeit haben die AöniglichenForsten
eine bedeutsame Rolle gespielt. Außerordentliche Mengen Bauholz
wurden den bedürftigen Städtern geschenkt und zur Wiederher-
stellung der unglaublich verwahrlosten Gebäude auf den Domänen

und in den Domänendörsern frei verabsolgt. Bei einer Brutto-

Einnahme aus den Forsten von etwa 38 000 Talern betrug der Wert
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des Freiholzes z. V. 1775s76 62 921 Taler, l776s77 75 144 Taler.

Während sonft der Erbpächterdomänensiskalifcher Grundstülke das

Holz nach der Taxe bezahlen mußte, war ganz freier Bezug für
Westpreußen nachgegeben.

Das Bild desfen, was der große König durch seine Forst-
beamten für die Landeskultur gewirkt hat, würde nicht voll-

ständig fein, wenn nicht der Vertilgung der Wölfe gedacht würde-
die eine vollkommene Landplage waren.

«

Nach einem Bericht des Obersten v. Tümpling in Schidlitz bei

Danzig vom Jahre 1774 waren dort, vor den Toren Danzigs,
die Wölfe so häufig und dreist, daß die Schildwachen ihre Vosten
verließen.

1774 ließ der sparsame König vier Wolfszeuge anschaffen-
die je nahezu 1000 Taler kosteten. Die Vertilgung der Wölfe
war als Dienstpflicht den Iorstbeamten besonders eingeschärft.
Hohe Prämien wurden von den Aöniglichen Rassen für jeden
getöteten Wolf gezahlt. Noch 1788j89 wurde der Schaden, den

die Wölfe in der Provinz angerichtet hatten, auf den Verlust von

104 Pferden, 24 Ochfen, 7 Kühen, 4 Kälbern, 176 Schafen amtlich
festgestellt. In den Ariegszeiten 1806J07 und 1812 fand wieder

eine bedeutende Vermehrung diefes Raubzeuges statt.

D.

Welche Entwickelung das Staatsforftwefen Weftpreußens auf
der von Friedrich dem Großen ihm gegebenen Grundlage ge-

nommen, in welche Beziehungen zur Landeskultur es getreten
ist, das wird am übersichtlichstendarzustellen fein, wenn gesondert
behandelt werden:

Die Organisation des Iorstwesens,
den Zustand der Iorsten und ihre Erträge an Holz und Geld-
die Entwickelung ihres Ilächenbestandes-
die unmittelbare Beeinflussung der Landeskultur durch

die Aufforstungspolitik.

l.

Die Anzahl der »Zorstberitte« (Oberförstereien), 16, blieb

bis 1800 die gleiche, wenn auch der Sitz der Oberförster mehrfach
wechselte und mancherlei Änderungen in der Abgrenzung vor-

2
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genommen sein müssen. Aussällig ist die außerordentliche Ver-

schiedenheit in der Größe der Obersörstereien, sowie in Größe

und Zahl der Schutzbezirke. So war 1800 die Obersörsterei

Schlochau 289 809 Morgen groß, mit 27 Förstern und Wald-

wärtern, ähnlichNeuenburg 230 677 Morgen mit 23 Förstern usw«

Schwetz 210 326 Morgen mit 11 Iörstern usw» dagegen Montau

2371 Morgen mit 1 Zörster, Tolkemit 5032 Morgen mit Z Zörsterm
Der Mangel an Verkehrsmitteln, insbesondere an guten Wegen-

zwang zu diesen scheinbaren Widersinnigkeiten.

Aus die stets wiederholten Vorstellungen der Vrovinzial-

behörde wurden 1800 zwei, 1802 weitere zwei Obersörstereien
abgezweigt.

Die Kontrolle und Direktion lag lange Jahre in den Händen
des Obersorstmeisters allein. 1798 finden wir ihm zwei Forst-

meister beigegeben, 1802 wurde ein dritter Iorstmeister angestellt.
Nachdem kurze Zeit —- 1798 bis 1804 — für die Iorstvers

waltung die ImmediatsForst- und Baukommission als Vrovinzial-

behörde bestanden hatte, deren Mitglieder zugleich der Kriegs-
und Domänenkammer angehörten und an sich selbst Briese

schreiben mußten, wurden 1816 die Regierungen Danzig und

Marienwerder gebildet. 1818 trat eine neue Organisation des

Iorstdienstes nach dem sogenannten Reviersörstershstem in Kraft.
Es wurden 14 Zorstinspektionen und 45 Reviere in der ganzen

Provinz gebildet, wovon sechs Jnspektionen und 16 Reviere aus
den Danziger Bezirk entsielen.

Die mit dieser Veamtenmehrung verbundenen Kosten

standen jedoch in keinem Verhältnis zu den Erträgem Die

Danziger Regierung erklärte damals dem Minister: Wenn die

Verwaltungskosten nunmehr auch nur um Weniges gesteigert
würden, so wäre es rätlich, die Iorsten im Danziger und wohl
noch in manchem anderen Departement wegzuschenken. Man

kehrte denn auch bald — Ende der 20er Jahre — zu den alten

großen Obersörstereien zurück.
Bis etwa 1868 blieben diese Reviere bestehen. Fast überall

waren im Laufe der Zeit den Obersörstern Reviersörster bei-

gegeben, um notdürftig den Anforderungen zu genügen, welche
die vermehrte Vetriebsarbeit an den Verwalter stellte. 1868—1872
wurde eine größere Anzahl von Obersörstereien neu gegründet.
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Eine weitere Vermehrung wurde notwendig, als umfänglicheAn-

käuse die Staatsforstsläche erheblich vergrößerten.
Es betrug 1883 die Zahl der Oberförstereien (ng.) 17 —s—30

(Marienw.) = 47, der Förstereien (ng.) 108 —s-199 (Marienw.)
= 307; 1905 der Oberförstereien (ng.) 23 —s-46 (Marienw.)
= 69, der Förstereien (ng.) 147 -s—271 (Marienw.) = 418.

II.

In der preußischenStaats-Forstverwaltung wird die Masse des

abgegebenen Holzes erst seit 1819 gebucht. Welchen Holzertrag die

Forsten bis dahin gegeben haben, läßt sich also nicht sagen. Daß
es im Verhältnis zur Fläche sehr wenig gewesen ist, kann man

ohne weiteres aus dem Zustande schließen, in dem die Forsten
aus den Händen der polnischen Herrschaft übernommen wurden.

Die ersten Schätzungen des Ertragsvermögens, wenn ich von

den ganz willkürlichen Annahmen der »Generaltableaus« von

1798-1802 absehe, beruhen aus den 1818 begonnenen über-

schlagstaxationen. Sie ergeben den ziffermäßigen Nachweis, daß
es mit dem Staatswalde traurig bestellt war. Die generelle Ab-

schätzung der Forsten des linken Weichselusers im Regierungs-

bezirk Marienwerder ergab als haubare Holzmasse der Bestände

von 80 Jahren und darüber für d. J. 1818 auf 1 Morgen
21X2Alafter, das ist aus lha :: ZZ km, während man heute von

einem mittleren Bestand auf mittlerem Boden nahezu das zehn-

fache verlangt.
v. Pannewilz1) fällt ein sehr ungünstiges Urteil über den

Zustand der damaligen Staatsforsten Westpreußens. Die Gründe

sind nach ihm falsche Wirtschaft und sachliche Unwissenheit der

Forstbeamten, Waldbrände und maßloser Diebstahl.
Nicht wieder gut zu machende Fehler in der Behandlung der

Buchenwaldungen bei Strippau, Putzig, an der Pommerschen

Grenze, seien herbeigeführt durch die Unwissenheit und sorstliche
Unbildung der Forstbeamten. »Jetzt könne man dort Flächen

von 10000 und mehr Morgen, welche mit nichts als verkrüppelten,

hundertsach verbissenen einzelnen zwei bis drei Fuß hohen Kuchen-

Stockausschlägen mit Wacholder und Spartium vermischt, mit

I) Das Forstwesen von Westpreußen, Berlin 1829.

Zä-
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einem einzigen Blick übersehen, wo noch vor nicht so gar langer
Zeit die undurchdringlichsten Bestände prangten1)«.

Die Höhe von Casimir — jetzt Eichenberg bei Fiielau —

schildert v. Pannewitz mit den Worten: »ertraglos und widrig

stellen sich diese nackten Waldblöfzen dar, und gewähren — hier
und da noch mit spärlichemWacholder, mit kurzem Strauchholz

bewachsen, und von Schafherden beweidet — ein ziemlich treues

Bild der unfruchtbaren fchottischen Heidestrechen«.
Diese Beispiele können dafür zeugen, was inzwischen die

Staatsforstwirtschaft auch für die Ästhetikder Landschaft geleistet hat.
Die Folgen der Mißwirtschaft — so sagt v. Pannewitz weiter

— seien in den Kiefernforsten nicht so augenfällig, aber doch fehr

traurig. Derlichtete, holzleere Bestände seien die Regel. Vollkommen

geschlossene haubare Bestände von mehr als einigen Morgen

Umfang seien nirgends vorhanden.
Waldbrände schaden in einer Weise- von der sich ein Forst-

mann aus anderen Gegenden keinen Begriff machen könne,

namentlich in pomereiien seien ost unabsehbare Brandflächen —

bis zu 100000 Morgen —- nach und nach in einer Verbindung
zur Brandblöfze geworden. Die TuchelscheHeide sei fo durchge-
brannt, dasz man ohne übertreibung annehmen könne, es sei
kein Morgen —- des Sandbodens — in älterer oder neuerer

Zeit unbebrannt geblieben. —

Ursache der Waldbrände ift in polnischer Zeit meist die

Beutnerwirtschaft und das Abbrennen der zur Urbarmachung ver-

liehenen Flächen gewesen. Nach der preufzischen Besitznahme nahmen

zunächstdie Brände nicht ab, sondern zu. Die Gründe sind: Tücke

gegen die neue Regierung, Rache an den strengen Iorstbeamtem
Streben nach Vermehrung der Weide, nach Bernichtung der

Dickungen an den Zeldrändern wegen der Wölfe und Sauen-

Beseitigung des den Anträgen aus Verkan von Iorstland hinder-
lichen, den Preis erhöhenden Holzbestandes, das Treiben der

Fischer und unsicheren Kantonisten im Walde.

Waldbrände sind der Arebsschaden des westpreuszifchen Waldes

geblieben. Obwohl seit den 20er Jahren jede Vrandfläche in

strenge Hegung gelegt, d. h. jeder Nutzung durch die Bevölkerung

1) o. Pannewitz loc. cit. S. W.
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entzogen wird, sodaß die Derlocnung, sich eine Weide- oder Acker-

släche zu schaffen, sortfällt, obwohl in den am meisten gesährdeten
Revieren seit 1849 den Weideeinmietern das halbe Weidegeld er-

stattet wird- wenn Vrände von mehr als 20 Morgen Größe nicht

vorgekommen sind, die Waldanwohner also mit ihrem Geldbeutel

dafür interessiert sind, einen Brand keine große Ausdehnung ge-

winnen zu lassen, sind doch außerordentliche Derheerungen an-

gerichtet. In dem einen Revier Hagenort ist während der Jahre
1859—1874 mehr als Vm durch Brand zur Blöße geworden. Am

26. Mai 1901 sind in der ObersörstereiZunlierhos 173 ha, in

der Oberförsterei Taubensließ 490 ha, im ganzen 663 hu in zu-

sammenhängender Fläche durch Waldbrand vernichtet worden.

In seiner überaus ansprechenden Schrift über die Tucheler

Heide weist der verstorbene Iorstmeister Schütte (Wocziwoda)
ziffermäßig nach, wie die Zeiten politischer Erregung- z. V. der

Ausstand 1863 und der Aulturbamps 1874, mit der Zahl und

Größe der Waldbrände in Verbindung stehen. Seine Beweis-

führung stütze ich noch mit folgenden Zahlen: 1794 sind 14000 ha,
1807 nahe 20000 hu abgebrannt — ohne Eisenbahn!

Die geschilderten widrigen Verhältnisse, zu denen sich noch

Insektenschädengesellen, erklären es im Verein mit der natürlichen

Vodenarmut eines sehr großen Teils des waldbodens, wenn der

Holzertrag ein sehr niedriger war und ist und auch ietzt gegen

andere Teile der Monarchie zurüchsteht: Es ist aber im ganzen

doch sehr viel besser geworden. Einige Zahlen mögen dies dartun.

Es sind im Durchschnitt für einen Hehtar Holzboden genutzt worden
an Holzmasse:

1823 Bezirk Marienwerder 0,45 km (Derbholz und Reisig)
1859 VezirlIDanzig 1,09fm( « » » )

1.X.1879,802ez. » 1,71 meerbh 0,45 tm St.-u.Reish.2-16kmi.g.
« » Marienwerder 2-35 « « 0,45 « » » « 2,80» »

1889x90 « anzig 2,05 » » o,72 » » » « 2,77» »

» » Marienwerder « -- -- » « -- -- --

« Dansig » «" o-55 » » « « 2-77 » »

» « Marienwerders-20 » » 0,74 « « » « s-94» «

Die Steigerung der Holznutzung aus der Ilächeneinheitwäre

noch größer, wenn die bedeutenden Ilächenzugänge ohne oder mit

geringem Holzbestand den Durchschnitt der letzten Zeit nicht herab-
drückten.
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Unter den Erträgen der Iorsten spielte das Holz ursprünglich
nicht entfernt die Rolle wie heute. In den Etats und Rechnungen
der Iahre 1799—1802 liefert der Holzverkauf etwa nur die

Hälste des Ertrages, die andere Hälfte entfällt auf Heidemiete,
Strafgelder, Mast, Gefälle von Ländereiem Teeröfen und Glas-

hütten, mit einem bescheidenen Betrage auch auf verkauftes Wild-

pret; aber für 74000 Morgen Seen nur 4 Taler Einnahme um

1800! Merkwürdiger Weise standen Scharfrichterpacht, Arrenden

von Pferdelegung und Schweineschneiden, das Hunde- und Feuer-

eimergeld auch auf dem Iorstetat
Die Bernsteingräberei in den Zorsten lieferte erhebliche Ein-

nahmen, bis sie im Jahre 1840 wegen der damit verbundenen

groszen Nachteile ganz abgestellt wurde. 1789 wurden für Bernstein-

gräberei in den Iorsten 554 Taler eingenommen.
Es musz für die Zeit vor Lösung der Gutsuntertänigkeitss

verhältnisse hervorgehoben werden, dafz durch den in den

Rechnungen und Gtats erscheinenden Geldbetrag für verkauftes

Holz die volkswirtschaftliche Bedeutung der Iorsten nicht annähernd

richtig gekennzeichnet wird.

Die ganze ländliche Bevölkerung deckte ihren Bedarf an

Brennholz durch die sogenannte Einmiete. Der Einmieter bezahlte
einen bestimmten Betrag, wofür er sich an den Holztagen Reisig
und Lagerholz nach Belieben holen konnte. Das Ginmietegeld
aber war nach den (Domänen-)Ämtern und den bäuerlichen

Kasten verschieden bemessen.

Beispielsweise betrug es im Amte Ossiek 1777 für Frei-Ein-

sassen, Müller, Arüger u. dergl. l Taler 2 Groschen- Bauern-

wenn sie Amtsuntertanen, also königlicheBauern waren- 45 Gr»

Adelige Bauern 1 Taler, Königliche Aätner 30 Groschen, Adelige
Aätner 60 Groschen, Königliche Insileute 15 Groschen, Adelige

Jnstleute 45 oder 30 Groschen, der Taler zu 90 Groschen.
Dann waren die Ireiholzabgaben sehr beträchtlich.
Die Domänenpächter als Beamte bezogen freies Brenn- und

Schirrholz. Nur die Hölzer zu Anlagen, wovon keine besondere
pacht veranschlagt war- z. B. Stangen zum Hopfen- und Bohnen-
bau, Baumpfähle u. dergl. muszten sie bezahlen; eine Ausnahme
machten die Stangen zu Maulbeer-plantagen, die keinesfalls be-

zahlt zu werden brauchten. Zu Reubauten und zur Unterhaltung
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der Königlichen Amtsgebäude und der Röniglichen Amtsunter-

tanengebäude, d. h. der zur Domäne gehörenden gutsuntertänigen
Bauern und Znstleute, wurde das Holz frei geliefert. Erheblich
war auch noch in der nachfriedericianischen Zeit, was der König
aus Gnade an Bauholz schenkte. Die Besitzer von Laszgütern

bezogen freies Bau- und Schirrholz nur gegen Stammgeld; hatten

sie das Gut geerbt, so mußten sie noch IX3 des Taxwertes dazu

bezahlen.
Der Konkurrenten für den Holzverbauf waren infolgedessen

wenige- bis die Lösung der gutsherrlich-bäuerlichenVerhältnisse
und 1817 die Beschränkung der Einmiete aus die ärmere Be-

völkerungshlasfe erfolgte, für die sie noch ietzt besteht.
Bis 1809 wurde nur freihändig nach der Holztaxe verkauft-

und zwar wurde 1773 die ostpreufzische Holztaxe von 1739 für

Westpreufzen als gültig angenommen. Aber deren niedrigste Sätze
— für das Preisgebiet Ortelsburg, Willenberg und Puppen —

sind nach Ansicht des Oberforstmeisters v. Sehdlitz für Durchau-

Parchau, Berent noch zu hoch. Die besten preise wurden damals

in Oliva gezahlt.
1809 wurde dann als Regel die öffentlicheBersteigerung an-

geordnet. Indessen mußte zunächst die Anordnung auf sich be-

ruhen bleiben- da die Lizitationen fruchtlos blieben und erst seit
den 40er Jahren durchgeführt werden konnten.

«

So gering der nachhaltig mögliche Holzertrag war- den die

seit 1818 begonnene überschlagssSchätzungenermittelten, er über-

stieg doch noch weit das Mafz dessen, was überhaupt abgesetzt
werden konnte. O

Dabei ist schon seit langer Zeit in einzelnen Gegenden 1)Holz-

mangel, auch abgesehen von den Werdern, wo Stroh als Brenn-

material früher eine grofze Rolle spielte.
Besonders ungünstig waren die Zeiten 1820--1849 mit ihrem

wirtschaftlichen Tiefstand; der Mangel an Absatz für das Holz der

Staatsforsten wurde noch dadurch verschärft, dasz viele Privat-

waldbesitzer aus Jtot zu jedem Preise verhauftem
Im Jahre 1829 haben nur die Oberförstereien Montan-

Tolkemit, Sobbowitz, Rehhof vollen Absatz für das, was gehauen

1) 1773 bei Lippinliem 1800 bei Rheden und Culmsee.
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werden nann; abfatzlos find die großen Waldmaffen bei Aartbaus,
putzig, Bordzichow, Kiefchau, Strasburg.

Die Holzpreife find dementsprechend äußerst gering bis in die

50er Jahre hinein.

Geringe Holznutjung und geringe Einheitspreife für das

wenige Holz drücken die Gelderträge der Staatsforften auf Ve-

träge herab- die bis vor nicht langer Zeit feyr niedrig waren

und die Staatsforften Weftpreufzens, namentlich des Bezirks

Damig, zu den mindestergiebigen der Monarchie ftempelten.

Einige Zahlen:
1773—1798 betrugen die überfchüsseaus den Staatsforften ziem-

lich gleichmäßig etwa 32 000 Taler, d. i. für lha Wald-

fläche 0,ZZ M. (ausfchließlichZreilxolz),
1802-1806, in einer für die Forfteinnahmen feer günftigen Zeit,

für 1 hu 0,50 M. (ausfchließlichIreitxolz),
1811—1812 0,40 M»
1815 nur 0,18 M»
1818——1820 gar nur 0,16 M» infolge der neuen Forftorganifatiom

Dabei waren die Ausgaben auf das äußerfte beschränkt.

Das bare Gehalt der Oberförfter betrug bis 1817 nur 100 bis

200 Taler, das der Förfter 20, 24 bis 60 Taler. 1780 wurden

für die »s(llm’iu der Iorftbedienten« 5000 Taler, für die Forst-
ltulturen 2000 Taler, für Zorftvermeffungen 2000 Taler, für Bau

und Unterhaltung der Iorftdienftgebäude 5000 Taler in den Etat

der Provinz eingesetzt.

Der·Geldertragaus dem Holz (einfchließlichTaxverlust der

Ireilxolzabgabem betrug für 1 hu Holzbodem

Danzig. Marienwerder.

1850 2,04 M. 2-46 M.

1861 4,05 » 5,65 «

1870 6,26 « 7,4Z »

l. April 1880,81 8,27 » 13,67 »

1890191 14,21 » 20,96 «

1900J01 24,94 « fis-IS »

Es betrugen pro ha ertragsfähiger (1892J3) bezw. gefamter
Fläche:
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Rauhseinnahme. überschuß
Danng Marienwerder. Danzig Marienwerder.

l. April 1892j98 16,68 M. 6,09 M.

1901f02 20,1Z M. 27,27 M. 7-19 M. 18,55 M.

1903J04 28,94 « 15,l-l-9 »

Ill.

Wie groß die Fläche der 1772 gebildeten Staatsforsten ge-

wesen, wifsen wir nicht. Noch im Jahre 1829 sind nicht sämtliche

Forsten vermessen. Jm Jahre 1800 waren 872 706 Morgen ver-

messen, 386 242 Morgen unvermessen.
Es waren in dieser Zeit regelmäßig 2000 Taler für Forst-

Vermessungen in den Etat eingestellt.
Bei der Besitznahme muß die Fläche erheblich größer ge-

wesen fein.
Umfangreiche Teile gingen infolge des schlechten Grenz-

zustandes verloren. Es bestand eine so große Menge zweifel-

hafter Ansprücheüber das Eigentum, welche durch die polnische
mangelhafte Verwaltung veranlaßt waren, daß zur Vermeidung
der bis in die graue Vorzeit gehenden und doch sruchtlosen Rach-

sorschungen im Jahre 1798 bestimmt wurde:

Jeder Untertan wird in dem rechtlichen, ruhigen Besitz seines

Eigentums oder Rechtes geschützt,wenn er es im Jahre 1797 be-

sessen hat, und dagegen nicht bis 81. Dezember 1799 beim Gericht

Einspruch erhoben oder schon früher ein Prozeß anhängig ge-

wesen ist1).
Die rechtzeitige Erhebung des Einspruchs ist aber vielfach ver-

säumt worden.

Sehr bedeutende Flächen wurden schon unter Friedrich dem

Großen zu Erbpacht oder an Aolonisten ausgetan; in der Folge

geschah es in vielleicht noch größerem Umfange. Für die Jahre 1799

und 1800 läßt sichfeststellen, daß 30 als Reviere, also doch mindestens
kleine Schulzbezirbe, bezeichnete Parzellen infolge Vererbpachtung
aus dem Staatswaldbesitz ausschieden.
Domänen durften in Preußen nach dem Grundgesetz von 1718

nicht zu freiem Eigentum veräußert werden. Es wurde daher die

1) v. pannewiiz loo. cit. S. läs.
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Form der Erbpacht, bisweilen der Emphhteuse gewählt. Außer
dem jährlichen Grbzins oder Kanon wurde ein Erbstandsgeld ge-

fordert, welches in der Regel der Betrag des Holzbestandswertes
war. Doch handelte es sich dabei immer um abgelegene und ver-

wüsteteWaldteile, die einen verhältnismäßig hohen Aufwand für
Schutz notwendig machten und deren Wiederkultur sehr kostspielig
geworden wäre; die Hauptreviere blieben unberührt.

Parallel damit ging die Bererbpachtung der Domänen-

vorwerke und die Umwandlung der Domänenpachtämter in Inten-

danturen.

Die Lehren der physiokratischen Schule, insbesondere Adam

Smiths- nach denen jede eigene Betätigung des Staats im wirt-

schaftlichen Erwerbsleben nur als Übel galt, hatte eifrige Anhänger
namentlich in den Ministerien.

Interessant ist der Kampf zwischen der neuen Lehre und der

Verwaltungspraxis bei der geplanten Bererbpachtung des Reviers

Borkau (jetzt Schußbezirk der Obersörsterei Pelplin), das über

2000 Morgen groß war und nicht mehr unter die Streustükke

gerechnet werden konnte. Als Hauptgrund dafür wird angeführt,
daß dann 2 X 12 = 24 Taler jährlicher Gehalt der beiden alten

Waldwärter erspart werden könnten. Schließlich siegt der Ober-

forstmeister, der auf die Bedenken hinweist, die es habe, eine

Iorst von dieser Größe in einer holzbedürftigen Gegend zu ver-

äußern. Seine sachlichen Gründe wurden dadurch unterstützt, daß
der in Betracht kommende Erbpächter erst krank «im Aarlsbade«

weilte und dann starb.
1808 wurde der Staat durch den unglücklichen Krieg ge-

zwungen, alle Hilfsquellen zu öffnen. Das Edikt vom 17. Dezem-
ber 1808 sprach die Beräußerlichkeit der Domänen zur Staats-

schuldentilgung«aus. Die Zeit war wegen des durch den Krieg
gesunkenen Wohlstandes nicht günstig. Aber es geschah das Mög-

liche, um den Ankaus zu erleichtern. Die Staatspapiere, die oft 50,

ja bis WZ unter dem Nennwert standen, wurden zum vollen

Nennwert in Zahlung genommen.

Nach der Anweisung vom 27. Dezember 1808 wurden zur

Veräußerung bestimmt:
die in den Grenzen der Domänenvorwerke liegenden und

mit diesen nützlich zu verbindenden Iorstparzellem
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die durch Sturm, Raupenfrafz, Brand usw. vom Holz-
bestand entblößten und verwüsteten Iorstflächem deren

Anbau zu kostspielig-
die in den Iorsten belegenen Teerschwelereien, Ziegeleien
usw« Seen, Brücher, Torfmoore, Tongrubew

einzelne Abschnitte größerer Waldungen mit gutem Boden

und in günstiger Lage.
Ausgenommen blieben die zum Schutz gegen Versandungen

erforderlichen Iorsten an Strand und Flüssen und die zur Unter-

haltung von Berg-, Hüttenwerken usw. nötigen Borsten.
Sehr erheblich scheinen die Verkäufe von Iorstland nicht gewesen

zu sein, jedenfalls blieben sie bedeutend hinter den Veräußerungen
in Ostpreuszen mit seinem durchgängig besseren Boden zurück und

können erst recht nicht in Vergleich gesetzt werden mit den Ver-

äußerungen in der Rheinprovinz, wo für fünf Millionen Mark

Staatgforsten verkauft wurden. Von entscheidendem Einslusz war

der Mangel an Kapital in Westpreuszen. Es ist eine mündliche Über-

lieferung, dasz der Schutzbezirk Kochankenberg bei Pr. Stargard
vergeblich zum Preise von 12 000 Talern ausgeboten wurde; heute
bringt er beinahe eine jährliche Einnahme in dieser Höhe.

Eine sehr beträchtliche Verminderung des Staatsforstbesitzes
wurde durch die Abfindung der Verechtigten in Waldland herbei-

geführt. Die Gemeinheitgteilungsordnung von 1821 begünstigtedie

Absindung in Land ohneIiüchsichtauf dieIolgen für die Landegkultur,

welcher erst das Ergänzungs-gesetzvon 1850 mehr gerecht wurde.

Der meist arme Waldbodem vom schirmenden Holzbestande
entblößt, durch einige ohne Düngung entnommene Ernten seiner

Bodenkraft beraubt und auggesogem wurde unter dem Einfluß
der Weide, die allein dem Boden noch einen wenn auch noch so
geringen Ertrag abzugewinnen vermochte, zu ödland. Heute kaufen
wir vielfach als ddland zurüch, was als ertragreicher Waldboden

von der Iorstverwaltung abgegeben wurde.

Wie wir die Ilächengröfze der Staatsforsten im 18. Jahr-

hundert nicht kennen, so wissen wir auch nicht, was seit 1772

von der Staatswaldfläche genommen ist. In der Iridericianischen
Zeit hat sie sich durch Vererbpachtung und Kolonisation um
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schätzungsweise 50 000 Morgen vermindert. Für die Zeit von

t786—1800 habe ich Keine Angaben gefunden. Von 1800—1830

haben Veräußerungen- Prozesse, Ablösungen die Staatsforsten um

124 000 Morgen verkleinert.

Von 1830 bis 1870 erfolgte eine weitere reine Abnahme
um 68 700 Morgen. Von da ab hat die Zunahme stets überwogen.

Von Ilächenzugängen zum Staatssorstbesitz ist namentlich zu

verzeichnen die 1814 erfolgte Ginziehung der Votationen der

Marschälle Berthier und Soult bei Schloppe und Cammin mit

40 000 und über 10 000 Morgen Wald.

Zur Anlage der großen Rieselwiesen am Schwarzwasser
wurden 1842—1845 die Herrschaften Czersk und Mochrau im

Areise Konitz mit nahe 30 000 Morgen (7382 ha) Wald, der im

wesentlichen die heutige Oberförsterei Kittel bildet, und eine Reihe
von Mühlen am Schwarzwasser gekauft, von denen das Wald-

und schlechte Acherland im Laufe der Zeit dem Iorstareal zutrat.

Umfangreiche Erwerbungen erfolgten auf Initiative des Ober-

forstmeisters Wartenberg in Marienwerder im Wege des Tauschesz
einen Fonds zu Anhäusen gab es bis 1871 nicht. Im Danziger
Bezirk sind 1873 die «alten Vonleer Flächen-C 423 hu ödland,
in der OberförstereiKönigswiese durch Tausch gegen 69 ha Acher-

davon 44 hu auf der Elbinger Höhe, erworben.

Von weittragender Bedeutung war die Erwerbung der

Vanziger Aämmereiforsten auf der Jiehrung und auf Hela.
Die Vehrunger Forst, die jetzige Oberförsterei Steegen, wurde

1876 in Größe von 5343 ha für 630 000 M. angekauft. Hela
—- 2278 hu —- wurde 1883 abgetreten; ein Aaufpreis wurde

nicht gezahlt, vielmehr hatte die Stadt Vanzig zehn Iahre lang
noch jährlich 2000 M. zuzuschiefzen.

Von den seit 1871 durch den Staats-Haushaltsetat zur Ver-

fügung stehenden Anbaufsfonds für Erwerbung von ödland ist
namentlich Ende der 80er, Anfang der 90 er Iahre ein sehr großer
Teil nach Westpreuszen geflossen.

Reben den Regierungen ist seit 1887 auch die General-

hommisfion in Bromberg mit der ödlanderwerbung,meist in

Form der Zusammenlegung, betraut. Durch tatkräftige Initiative

zeichnete sich besonders der Regierungsrat Offenberg aus. Sein

Werte war namentlich die Erwerbung des Weitsee-ödlands
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1887—1891 mit 9489 ha. Ferner wurden Last-m mit 2050 ha,
Gr. Chelm mit 2103 ha, die Herrschaft Hammerftein mit 6385 ha,
Adl. Brinle mit 3242 hu erworben.

Große Wald- und ödlandflächengehen durch Zufammen-
wirken von Anfiedelungsbommiffion und Iorftverwaltung auf

letztere über.
Alle diefe größeren und die zahlreichen kleineren Erwerbungen

betrafen ödland oder Wald, welcher verwüftet war oder der

Verwüstung anheimzufallen drohte. Die Zunahme des Staats-

forftbefitzes machte die Gründung einer ganzen Anzahl von Ober-

förftereien und vieler Förfterftellen notwendig. Die Oberförftereien
Lorenz, Sullenfchin- Lippufch im Bezirk Danzig- Kosten, Rohr-
wiefe, Gildon, Widno, Lashm Chotzenmühl, Hammerftein und

andere im Bezirk Marienwerder find infolge der Anhäufe ge-

gründet worden; einige von ihnen beftehen nur aus neu-

erworbenen Flächen.

Es find Wald und ödland erworben1):
Danzig 1890—1896 5446 hu, Ankaufspreis pro hu 117 M.

1896—1900 2996 « « » « 151 «

Marienwerder1890-1896 86685 » » « » 119 «

1896—1900 9632 » « » « 148 «

Sa. Weftpreufzen 54759 hu 125 M.

Von dem Gefamtankaufspreis = 3933 530 M. entfallen auf
den Bodenwert rund W, den Wert der Beftände rund sho, den

Wert der Gebäude Tho.

Die jetzige Fläche der Staatsforften ift angewacher (Stand
v. l. April 1904) im Bez. Danzig auf 124 571 ha, Marienwerder

»auf 254945 ha, Summa Weftpreufzen 379516 hu = 1518 064

Morgen, mithin auf eine gröfzere Fläche, als im Jahre 1800 vor-

handen gewefen ift.

IV.

Wodurch wird die Aufwendung fo bedeutender Staatsmittel

gerechtfertigt?
Ist es allein fchon wegen der mittelbaren Bedeutung des

Waldes eine Forderung der Landesbultur, dafz der Wald ver-

mehrt wird?

1) v. d. Vorne, in Danchelmanns Zeitschrift 1900 S. 396.
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Außer Frage steht die große sogenannte indirehte Bedeutung
des Waldes für das Gebirge, wo er die Bodenabschwemmung
und bis zu einem gewiffen Maße auch den übermäßig schnellen
Wafferabfluß, die überfchwemmungen,verhütet, für die Sand-

schellen im Binnenland und die Stranddünen. Zweifellos schafft
fich auch der Wald fein eigenes Allma, das fich durch Milderung
der Temperaturextreme und der Luftbewegung auszeichnet. »Der
Wald ist des armen Mannes Sache-« — die Wahrheit dieses
schwedischen Sprichworts empfindet feder, wenn er bei — 12o im

Wind über freies Feld gefahren ift und in den Wald kommt.

Noch nicht aber steht feft, wieweit das Gigenlelima des Waldes

auf das der Umgegend einwirkt, und höchst unwahrfcheinlich ift
es- daß der Wald eine Vermehrung der Viederfchläge erzeugt.
Und wenn es an dem wäre, so entftände immer noch die Frage-
ob in Deutschland mehr Regen der wichtigsten Bodenwirtfchafts-
form, der Landwirtschaft, erwünscht ist. Die trockenen Jahre
find für den Landmann durchfchnittlich die besten.

Es bleibt daher mindestens zweifelhaft, ob der Oberforst-
meifter von Vannewitz Recht hat, wenn er aus der Tatfache, daß
in der Ordenszeit ein bedeutender Weinbau getrieben wurde und

daß unter dem polnischen Könige August I. in Montau eine

Iasanerie bestand, eine Verschlechterung des weftpreußifchen
Klimas folgert und diese auf Entwaldungen zurückführt, welche
den Vordftürmen freien Eingang verschafft hätten. Zwar brauchen
wir Westpreußen gottlob einen hier gewachsenen Wein nicht zu

trinken, aber Iasanen gibt es an fehr vielen Orten, insbesondere
auch wieder in Montan.

Wir brauchen aber auch nicht auf die mittelbare Bedeutung
des Waldes zurüchzugreifem die ja für Sandfchellen und nament-

lich für die Dünengebieteentfcheidend ift; die Vermehrung der

Waldfläche wird allein durch die direkte Bedeutung genügend

gerechtfertigt —- die Bedeutung, welche dem Walde zukommt als.

einem Mittel, unentbehrliche Güter auf Böden zu erzeugen, die

jeder anderen Form der Vodenwirtfchaft gegenüber verfagen.
Weftpreußen hat durchaus nicht übermäßig viel Wald und

steht mit einem Bewaldungsprozent von 19 für Danzig und 23

für Marienwerder gegen den Durchschnitt der Monarchie mit 24

zurückk.
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Die Gesamtholzerzeugung aus der Einheit der ganzen Wald-

släche ist sogar in Danzig fast die niedrigste in ganz Preufzen
und Deutschland.

von Hagen-Donner Zorsti. Verh. Preußens 2. Aufl. S. 8 Tabelle 5,
etwa i. I. 1880:

die jährliche Gesamtholzerzeugung geschätzt pro Kopf der

pro hu Bevölkerung

Danzig 2,02 km . . . . . . . . . 0,530 km

Marienwerder 2,57 ». . . . . . . . . 1,199 «

Nur Bromberg niedriger 2,00 » - - · · - — - - 0-788 »

Aöslin 2-27 ». . . . . . . . . 1-196 »

posen 2,38 . . . . . . . . 0,765 »

Eöln 2,52 » . . . . . . . . . 0,432 »

Diisseldorf l),199 «

Durchschnitt des Staats 3,01 » . . . . . . . . . 0,894 ,-

Nach dem Zorstkalender II. Teil S. 32. Ergebnis der statistischen Auf-
nahme von 1900:

Danzig Marienwerder Monarchie
Gesamtforstfiäche 151373 ha 403275 ha 8270134 hu

Z« der Gesamtfläche 19,0 22,9 23,72
Von der Gesamtforstslächesind:

Staatsforsten 71.1 Z 56,6 Z 30,9 If
Gemeindeforsten 2-7 Z 4,9 Z 13,3 Z-
Stiftungsforsten 0,6 Z 0,2 Z I-2 Z

Genossenschaftsforsien 0,l Z 0,3 Z 2,9 ;-

Privatsorsten 25,5 Z 38,0 Z 50,8 Z-

Aronforsten —- — 0,9

Gesamtfläche 795693 ha 1757797 ha 34865789 hu

Einwohner 665 992 897666 34472 509

Häufig sind in unserer Provinz die Klagen über Holz--
namentlich Brennhoizmangei. Eine Vermehrung der Waldfläche

ist danach angezeigt. Es fragt sich-.ob sie erfolgen kann- ohne

dafz die höchstmöglicheGütererzeugung, insbesondere die Land-

wirtschaft- und damit die Erhaltung oder Erreichung des Wohi-
standes für eine möglichst grosze Menschenzahl beeinträchtigt wird,

und weiter- ob die direkte Erwerbung durch den Staat das

zwechmäfzigsieVerfahren ist.
Beides musz meines Erachtens bejaht werden. In den

Ländern alter Kultur ist heute im ganzen die Entwickelung
beendet, in welcher der wald, soweit er sich nicht in toter Hand
befindet, auf diejenigen Standorte zurückgedrängt worden ist,
weiche eine intensivere Bodenkultur nicht lohnend erscheinen
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lassen. Für Weftpreuszen kann man sogar mit Bestimmtheit
sagen, dasz der Wald auf auszordentlich großen Flächen auch da

geschwunden ist, wo von lohnenden Akkerbau niemals die Rede

sein konnte wegen der von vornherein geringen, durch schlechte
Wirtschaft mehr und mehr heruntergebrachten Bodengüte.

Ein Sandboden, der ohne den Schutz des Holzbestandes und

der Streudecke im Sonnenbrande jede Spur von Ieuchtigkeit
verliert, in kalten Nächten die Wärme so rasch abgibt, daß die

Roggenblüte fast regelmäßig, ja die Kartoffeln in der Erde er-

frieren, der das zweite bis dritte Korn, manchmal aber nicht die

Ausfaat gibt, der fünf, zehn, fünfzehn Jahre liegen gelassen
wird, um eine Roggenernte zu liefern, und auf dem in der

Zwischenzeit das Vieh weidend fast verhungert: Ein solcher Boden

ist absoluter Waldboden und kann nur durch unsere genüg-
samste Kulturflanze, die Kiefer, wirtschaftlich nuhbringend ver-

wertet werden. Das sonst so segensreiche Landeskulturedikt vom

14. September 1811, welches die auf Walderhaltung zielenden

Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts und der Iorstordnung
aufhob, hat im Verein mit den Landabfindungen für Berechti-
gungen, namentlich Weideberechtigungen, in Westpreufzen viel

Odiand geschaffen.
Den tatsächlichenBeleg, daß eine wirkliche Wirtschaft auf

solchen Böden nicht möglich ist und sich nicht in sich selbst erhalten
kann, liefern unsere Heidedörfer, die Pustkowien — fast durchweg
Gründungen der letzten polnischen Zeit. Ohne den Verdienst, den

ihnen der Wald durch Arbeits- und Fuhrlöhne, durch Veeren und

Pilze, ja auch durch Maikäfersammeln liefert, ohne die Sachsen-
gängerei, ohne die Zuschüsse des Staates und der kommunalen

Verbände zu Schulen, Wegen und allen anderen Gegenständen der

Gemeindefürsorge —- ohne alles dies wären sie vermutlich längst

ausgestorben.
Es ist somit kein Raub an der volkswirtschaftlichen Güter-

erzeugung und Bevölkerungszifser, solche Vöden dem Walde wieder

zuzuführen- dem sie nie hätten genommen werden sollen.
Neben den absoluten Waldböden, wie sie in den ödlands-

gebieten vorherrfchen, kommen aber auch solche in Betracht, wo

das Zünglein der Wage keinen zu allen Zeiten gleichen und un-

zweifelhaften Ausschlag gibt; Bödem die in Zeiten sehr günstiger
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landwirtschaftlicher Konjunktur zu Acker gemacht wurden, heute
aber bei den niedrigen Getreides und hohen Holzpreisen und bei

den hohen Arbeitslöhnen viel besser als Wald genutzt würden.

Auch der Bauer weisz dies sehr wohl, aber er kann kein Kapital

hineinstecken und nicht bis zur Ernte des Holzes warten. Es

bleiben daher sowohl die absoluten, wie die — ich will sagen —

bedingten Waldböden der höchstmöglichenGütererzeugung zum

Schaden der Gemeinwirtschast entzogen, ja die Verringerung der

Vrivatwaldsläche nimmt immer mehr zu unter dem Druck der

Vot: schlechte Ernten find das Todesurteil für manchen bisher ge-

schonten Wald. Hier musz die ewige Verson des Staates

eintreten.

Die zweite Frage- die aufgeworfen werden mußte, war, ob

denn der Ankauf durch den Staat das zweckmäßigsteunter den

möglichen Mitteln ist, um solche Böden der forstlichen Wirtschaft
wieder zu gewinnen.

Als ein solches Mittel kommen in Betracht staatliche Auf-

forstungsprämien. Der Vreuszische Staat hat auch diesen Weg
betreten und allein in den zehn Jahren 1882—-1891 Vrivatwald-

besitzern in der Gifel, im Westerwald und in den Heidegebieten
der Vrovinzen Hannover und Schleswig-.Holstein über eine Million

Mark zugewendet. Kleine Beträge sind auch in unserer Vrovinz

gezahlt worden.

Die erzielten Erfolge haben namentlich in Hannover befriedigt,
wo es sich meistens nicht um zusammenliegende, für die staatliche
Verwaltung geeignete Flächen handelt. Der Antrag v. Mendel-

Steinseld im Abgeordnetenhause 1900 forderte Vermehrung der

Fonds für solche Beihilfen, doch in der überzeugung- dafz sie
nutzbringend wirken. Aber was mit dem niedersächsischenBauern

geht- kann nicht ohne weiteres mit dem Aassuben erreicht werden.

Es fehlt die gesetzliche Handhabe, eine dauernde wirtschaftliche
Nutzung des mit Staatsbeihilfe gegründeten Waldes zu sichern-
wie auch das Waldschutzgesetz von 1875 ohne praktische Wirkung
geblieben ist.

Es wird zwar die Verpflichtung des unterstütztenPrivat-
besitzers zu psleglicher Behandlung des begründeten Waldes durch

Eintragung im Grundbuch sichergestellt. Kann aber eine vor-

zeitige Nutzung gehindert werden? Wie unsachgemäszwerden

s
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häufig die Auliuren ausgeführt, so dafz von vornherein vielfach
das Geld als weggeworfen gelten muß.

Welche endlosen Verhandlungen und Schreibereien erwachsen
dem Landrat- dessen ganze Begeisterung für die gute Sache not-

wendig ist, um nicht zu erlahmen. Und wie geringfügig find die

mit vieler Mühe endlich gezeitigten Erfolge!
Als ein weiteres Mittel zur Förderung der bäuerlichen Forst-

wirtschaft hat das Landes-öl-ionomie-Aollegium1900 den Land-

wirtschaftskiammern die Anstellung forstsachverständiger Beiräte
mit staatlicher Beihilfe empfohlen; in einzelnen Provinzen ist dieser
Vorschlag auch ausgeführt, fehr bald z. B. in Ostpreufzen, dessen
Landwirschaftsliammer sich überhaupt eingehend mit den ein-

schlägigen Fragen befaszt hat- und auch in unserer Provinz.
Die Bürgschaft dafür, dafz die Aufwendungen der Allgemein-

heit, des Staates, für die als segensreich erkannte Vermehrung der

Waldfläche voll und ganz dem erstrebten Ziele nutzbar gemacht
werden, gibt nur ein Weg, das ist der Anhan durch den Staat

und Einordnung in die Staatsforstverwaltung.
sBei ihren ererbungen wahrt die Staatsforstverwaltung die

Rücksicht- den besseren Boden tunlichst im Privatbesitz zu lassen
und einen Rückgang der Bevölkerungsziffer zu vermeiden. Die

Mittel, welche der bäuerliche Besitzer für sein schlechtesAuszenland,
aus eigner Kraft für ihn nicht nutzbar, vom Staate empfängt-
kann er verwenden, um den ihm verbliebenen Hof und Acher

zu verbessern oder sich anderswo auf besserem Boden ein ein-

träglicheres, wenn auch kleineres Besitztum zu kaufen oder ein

Rentengut zu übernehmen. Und er tut es, denn der Aassube
hängt an seiner Heimat. Auch in diesem Sinne sind die Hundert-

tausende, welche der ödlandankauf kostet- ein gut angelegtes
Aapital1).

Weitere Hunderttausende sind aber und werden noch im

unmittelbaren Landeshulturinteresse bei den Aufforstungen ver-

wendet. Abgesehen von den forstlichen Kulturen sind auf den

1) Finanzminister von Rheinbaben bei Einbringung des Zorstetats im

Abgeordnetenhause am 10. Januar 1905: « . . . weil ich glaube, dasz diese
Vermehrung des staatlichen Forstbesitzes nicht nur den allgemeinen Interessen-
sondern auch dem finanziellen Interesse des Staates entspricht und eine gute
Kapitalsanlage darstellt.«
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erworbenen Flächen in den zehn Jahren 1890—1900 256 ha

Zlugsand gebunden, 212 Pachtstellen mit Wohnungen für Wald-

arbeiter eingerichtet, für 147 auswärts wohnende Waldarbeiter-

familien Pachtländereien ausgelegt, 70 km Lehmkieswege herge-
stellt, über 3000 Obstbäume gepflanzt. (v. d. Borne l. c.)

Man hat es in einzelnen Fällen, namentlich, wenn im

Zusammenlegungsverfahren das bessere Land mit Leuten kassu-

bischen Stammes ohne Rücksicht auf die Möglichkeit national-

polnischer Gesinnung besiedelt worden ist, den Behörden verdacht,

dasz sie die damit verknüpften Wohltaten Leuten zuwendeten, die

sich damit doch nicht dem Deutschtum gewinnen ließen. Jch glaube-
der Vorwurf ist nicht gerecht. Wenn der Bauer kleefähigen Acker

für das ihm abgenommene ödland erhält, so versteht er das

wohl zu würdigen, und es wird auch ein Gefühl des Dankes

und eine gewisse Anhänglichkeit erwecken. Wohl musz zugegeben
werden, dafz die Aulturwohltatem welche die Hohenzollern seit
über 130 Jahren dem Lande angedeihen ließen, nicht imstande
gewesen sind, das Hereintragen groszpolnischer Umtriebe unmöglich

zu machen, aber immerhin werden bei dem Manne, der diese
Fürsorge an seinem eigenen Leibe erfahren hatte, die persön-
lichen Erfahrungen ein Gegengewicht gegen andere Ginflüsse halten.

Mit vorstehendem sind nicht entfernt die Beziehungen erschöpft,
in welche die Staatsforstwirtschast Westpreufzens zur Landeskultur

getreten ist. Bor allem wäre noch zu nennen die Jestlegung der

Wanderdünen auf der Irischen Jtehrung und auf Hela, dann aber

auch die in steter Arbeit erreichte Besserung der Wege, die durch

Beihilfen des Jorstfiskus vielfach überhaupt erst möglich gemachten

Chaussee- und Gifenbahnbautem die Sefzhaftmachung von Arbeitern

durch Gewährung von Haus, Hof und Land, die Hebung der Land-

wirtschaft durch vorbildliche Moorkulturen1), die Hebung der Jagd

1) Moorkulturen der Staatsforstverwaltung:
Im Regierungsbezirk Marienwerder bestanden 1903:

Anlage- Betriebs- Rauheins Keineins

56 ha einjährige kosten kosten nahme nahme
Anlagen . . 12443 Mk. — 1464 Mk. 1464 Mk.

542 ha ältere An-

lagen . . . 158317 « 22336 Mk· 42060 » 19724 »

ZE-
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zu einer mit Land- und Forstwirtschaft durchaus verträglichen Höhe.
Das Eingehen auf alle diese Gebiete würde weit über den vor-

geftecliten Rahmen hinausführen.
Eines aber, was die Landeshultur im höchsten Sinne des

Wortes betrifft, darf nicht übergangen werden.

Es find Areuzfahrer gewesen, welche den flavisch-lettifchen
Boden zu deutschem Lande gemacht haben. Mag vielfach Eigen-
nuh- Hoffnung auf Landgewinn und Beute- die Triebfeder ge-

wesen fein, im wesentlichen find es hohe Ideale, welche den Zug
nach dem Osten erweckten und die Reihen der Ordensheere stets
von neuem ergänztem
Ströme des besten und vornehmsten deutfchen Blutes find

gefloffen um das Land, das deutscher Fleiß rodete und bestellte.
Rach verzweifeltem Ringen mußte es den Sarmaten überlassen
werden. Ohne Kampf nahm es dann Friedrich wieder; fein Rechts-
titel war das trotz der Jahrhunderte nicht erloschene Veutfchtum.
Der Kampf, der dem großen König erspart blieb, als ihm West-
preußen wie eine reife Frucht von einem morschen Stamme zustel-
wird uns heute ausgedrängt und muß vornehmlich mit geiftigem
Rüstzeug durchgeführt werden.

Was Westpreußen feinen Herrschern vom Hohenzollernstamm
und der preußischenVerwaltung verdankt, das müßte dem heutigen
Geschlecht durch einen Gefchichtsunterricht gegenwärtig gemacht wer-

den- der über allgemeine Redewendungen hinausgeht. Jeder

Dorsfchuljunge müßte lernen, daß feine Altvordern sekvi glebue,

Die Einnahmen verzinsen das Anlagehapital mit 12—13Z — in nor-

malen Iahren (1903 war abnorm naß) mit 20—25 Z.
Im Regierungsbezirlk Danzig find 1888—1903 221 hu Moor—

hulturen angelegt-durchschnittliche Anlagelioften 471 Mk. pro hu, jährliche
Kosten der Düngung und sonstigen Pflege 46 Mit

Von diefer Fläche waren 1901—1903 74 hu den Forsibeamten und

Waldarbeitern verpachtet, 147 hu durch jährlichen Verlaan des Grases
nutzbar gemacht. Letztere 147 hu ergaben im Iahresdurchfchnitt 1901—1903:

pro hu Rauheinnahme . . . . . . 133 Mii.

jährliche Kosten für Vüngung usw. . . 59 »

Reineinnahme . . . . . . 74 »

Die Reineinnahme verzinfie das Anlageleapital (468 Mit) mit 16 Z.
(Aus der Denkfchrift des Oberforsimeisters von Reichenau über die

fvrftfiskalifchen Moore im Regierungsbekirli Danzig 1904).



7870

Sklaven der Scholle, waren und vom Gutsherrn totgeschlagen
werden konnten gegen eine geringe Geldbuße, bevor der Preußen-

König sie aus der Leibeigenschaft befreite.
überzeugungund Vorbild müssen in dem für polnische Um-

triebe zugänglichen Teil der wefipreußifchenBevölkerung gute
preußischeGesinnung werben. Die Hüter der Staatsforften find
neben pfarrer und Lehrer die Vorpoften im Kampfe für das

Deutschtum. Sie stehen in unmittelbarem Verkehr mit der Be-

völkerung, nach ihnen beurteilt diese das preußischeund deutsche
Wesen.
Möchten unsere preußischenOberförfter und Förfter fich auch

dieser hohen pflicht stets bewußt sein und sich im Kampfe be-

währen! Deutschen Wald und deutsches Wesen sollen fie gründen
nach dem Wort, das Geibel feinen alten Förfler sagen läßt:

Was uns not ist, uns zum Heil
Ward’s gegründet von den Vätern;
Aber das ift unser Teil-

Daß wir gründen für die Späterm
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